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INFORMATIONEN  

FÜR SCHNUPPERLEHRLINGE 
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voestalpine Stahl GmbH  
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Du hast  berei ts  deine Schnuppertage in unserem Ausbi ldungszentrum (050304 -15 

DW 3094) vereinbart  und f indest hier nun al le relevanten Informationen.   

Kontaktiere uns, fal l s  du noch etwas wissen möchtest oder du die Schnuppertage 

nicht  wahrnehmen kannst.  

 

WESENTLICHE ZIELE DER SCHNUPPERLEHRE 

»  Gestaltung eines bewussten Berufsorientierungsprozesses  

»  Kennenlernen von Berufen  

»  Kennenlernen der berufl ichen Real i tät  

»  Die Dynamik der Arbeitswelt  erkunden  

 

ZIELGRUPPE 

Schüler/innen der  8.  oder  9.  Klasse Pfl ichtschule, i m Rahmen einer  Schulveran -

stal tung 

 

ANMELDUNG 

Telefonische Terminreservierung unter 050304/15 -3094.  

Mit der Übermittlung des Formulars ,  dass  die Schüler/innen von  der Schule 

erhalten,  wi rd der Termin dann f ix iert (unbedingt vor  dem Schnuppertermin)  

 

ARBEITSZEIT  

von 7:00 Uhr bis  15:30 Uhr  

15 Minuten Pause am Vormittag, eine halbe Stunde Mittagspause  

 

TREFFPUNKT 

Forum Zukunft BG57 EG bei  den roten Sofas (von dort  werden die Schnupper -

lehrl inge abgeholt)  

 

LEHRBERUFE 

Metal l -  und Elektrotechnik  

 

ARBEITSKLEIDUNG 

festes ,  geschlossenes Schuhwerk, Arbeits jacke, Arbeitshose oder  Overal l  

Achtun g:  ei n Hoodie  ist  keine Arbeit sbeklei dun g! !  
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VERPFLEGUNG 

Die voestalpine Stahl  GmbH lädt die Schnupperlehrl inge zu einem warmen 

Mittagessen ein.   

Für  die Vormittagsjause bi tten wi r ,  im Bedarfsfal l ,  selber  zu sorgen.  In  der 

Kantine des Ausbi ldungszentrums kann nicht bar bezahlt  werden.  Getränke 

s ind vorhanden.  

 

WICHTIGE HINWEISE 

»  Ausbi lder  übernehmen die Aufsichtspfl icht der Schüler  –  ihren Anordnungen 

ist  unbedingt Folge zu leisten  

»  In den Werkstätten s ind festes Schuhwerk und Arbeitskleidung (Overal l ,  

Arbeits jacke oder Arbeitsmantel )  mitzubringen und zu tragen  

»  Wenn notwendig, s ind die von uns bereitgestel l ten Unfal l schutzartikel  zu 

tragen (Schutzbri l le ,  Handschuhe …)  

»  Eigenmächtiges  Verlassen der  Ausbi ldungsgruppe ist  untersagt  

»  Gesundheitl iche Beeinträchtigungen sind sofort dem Ausbi lder zu melden  

»  Der Aufenthalt in  der Werkstätte is t  in den Pausen nicht gestattet  

»  Für abhanden gekommenes persönl iches Eigentum haftet grundsätzl ich der  

Eigentümer  

»  Von der Bushaltestel le  zum Ausbi ldungszentrum ist der  kürzeste 

beschi lderte Weg zu benützen » Das Betreten von Gleisanlagen i st  

strengstens untersagt  

  



Informationen für Schnupperlehrlinge  
 

AUS BILD UNGSZE NTRUM   

„SCHNUPPERLEHRE“  

AUSZUG AUS DEM SchUG 
Als  wichtiger  Tei l  jeder Berufsorientierung kommt der  „Schnupper lehre“ 

besondere Bedeutung beim Übergang von der  Schule in die Berufswelt  zu.  Diese 

erste Kontaktaufnahme unterstützt  bei  den Schülern den Abgleich persönl icher 

Berufsvorstel lungen mit der  berufl ichen Real i tät vor Ort.  

Natürl ich dient die  „Schnupperlehre“ nicht nur der berufl ichen Orientierung der  

Jugendl ichen, sondern auch als  Unterstützung und Hi l fe  für  die Unternehmen, 

geeignete Lehrl inge und zukünftige hoch qual i f izierte Fachkräfte zu f inden.  

I .  EINIGE WESENTLICHE ZIELE UND AUFGABEN DER BERUFSORIENTIERUNG  

»  Gestaltung eines bewussten Berufsorientierungsprozesses  

»  Entwicklung von Strategien für  die Lebens - und Berufsplanung  

»  Kennenlernen von Berufen und Ausbi ldungswesen  

»  Kennenlernen der berufl ichen Real i tät  –  Wahrnehmen der Erwartungshaltung 

und Beeinflussungen  

»  Die Dynamik der Arbeitswelt  erkennen und einschätzen lernen  

»  Information über Beratungseinrichtungen und Angebote nutzen » 

Einbeziehung der  El tern  

II .  GENERELL WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE SCHNUPPERLEHRE  

Es gibt 3 Varianten der  Durchführung  

VARIANTE A  

Schulveranstal tung gemäß § 13 SchUG iVm der  SchulveranstaltungVO 1995 

(SchVV) ,  BGBI  Nr.  498/1995  

Eine Schulveranstal tung nach § 13 SchUG dient der  Ergänzung des 

lehrplanmäßigen Unterr ichts.  Mindestens 70 % al ler Schüler einer Klasse nehmen 

gleichzeit ig an der  Berufspraktischen Woche bzw.  an Berufsprakt ischen Tagen 

tei l  (dif ferenzierte  Programme mögl ich: Berufs - und Betriebserkundung, Praxis  im 

Betrieb,  BIZ etc) .  

VARIANTE B  

Schulbezogene Veranstal tungen gemäß § 13b SchUG  

Schulbezogene Veranstal tungen bauen auf dem lehrplanmäßigen Unterr icht auf.  

Eine Erklärung zur schulbezogenen Veranst al tung erfolgt,  wenn s ie nicht  länger 

als  3 Tage dauert ,  durch das Klassen -,  Schul forum bzw.  

Schulgemeinschaftsausschuss ,  ansonsten durch die Schulbehörde 1.  Instanz.   
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VARIANTE C 

Die individuel le Berufsorientierung –  §  13b SchUG 

Die individuel le Berufsori entierung wurde als  §  13b zusätzl ich zu §  13 und § 13a 

in das SchUG aufgenommen. Die Novel le  trat mit 01.  Jänner 2005 in  Kraft.  

Die individuel le Berufsorientierung hat auf dem lehrplanmäßigen Unterr icht 

aufzubauen.  

 

Hier  kann nur Schülern der 8.  Klasse ,  der  4 .  Klasse der Hauptschule, der  8.  Klasse 

und der 9.  Klasse der Sonderschule, der Polytechnischen Schule sowie der  4.  

Klasse der al lgemein höher bi ldenden Schule auf ihr  Ansuchen hin die  Erlaubnis 

ertei l t  werden,  zum Zweck der individuel len Berufsorient ierung an bis  zu fünf  

Tagen im Schul jahr dem Unterr icht  fern zu bleiben.  Die Erlaubnis  zum Fernbleiben 

ist  vom Klassenvorstand nach einer Interessensabwägung von schul ischem 

Fortkommen und berufsbi ldender Orientierung zu ertei len.   

AUFSICHT UND KONTROLLE  

Hinsichtl ich der Betriebsordnung und Unfal lverhütung hat s ich der  Schüler an 

ihre Weisungen bzw. an jene seines  Betreuers zu halten.  Diszipl inär untersteht er  

der Schule.   

TÄTIGKEITEN  

 

WAS DÜRFEN DIE SCHÜLER?  

»  Sie dürfen einfache Tätigkeiten zum Zwecke de s Kennenlernens von Werk - 

und Hi l fsstoffen,  Werkzeugen und Maschinen ausführen.   

»  Sie dürfen Tei laufgaben ihrem Alter ,  ihrer  geistigen und körperl ichen Reife 

entsprechend unter Aufsicht  lösen.   
 

WAS DÜRFEN DIE SCHÜLER NICHT?  

»  Sie  dürfen  nich t in  den A rbeit s prozess ein gegli edert werden .  

»  Sie  dürfen  kei nen  Arbeitneh mer ersetzen  oder  als  A rbeit skraft  betrachtet 

und beh an delt  werden.  

 

Schüler unterl iegen keiner  Arbeitspfl icht ,  auch keiner bindenden Arbeitszei t.   

Es handelt  s ich um kein Arbeitsverhältnis;  die Mi tarbeit im Betrieb erfolgt auf 

Grundlage eines  Prakt ikantenstatus .   

Die Arbeitnehmerschutzbestimmungen gelten für  Schüler während der 

Schnupperlehre s inngemäß.  

Die Schüler  s ind bei  der  Schnupperlehre von der Schule versichert.  S ie  müssen 

daher  nicht bei  d er Sozialversicherung angemeldet werden.   

 

Die Schüler  haben unter  diesen Voraussetzungen keinen Anspruch auf  Entgelt.   

 
v o e s t a l p i n e  S t a h l  G m b H   

Au sbi l du n gsz en tru m   

v oes tal p i n e - St r aße  3  |4 0 2 0  L i n z  |  Au s t r i a  

 + 4 3 / 50 3 04 / 1 5 -30 9 4   

au sbi l du n gsz en t ru m @v oes tal p i n e . c om   

www. v oes tal p i n e . c om / au s bi l du n gsz en tru m  

mailto:ausbildungszentrum@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com/ausbildungszentrum

